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Zur Veranlagung eines Parkhauses zum Gefahrtarif - BSG-Beschluß      
vom 21.08.1991 - 2 BU 42/91 
 
Zur Veranlagung eines Unternehmens (Parkhaus) zum Gefahrtarif        
(§§ 725 Abs. 1, 730 und 734 RVO);                                    
hier: Eintritt der Rechtskraft des Urteils des LSG für das Land      
      Nordrhein-Westfalen vom 18.12.1990 - L 5 U 152/88 - durch      
      BSG-Beschluß vom 21.08.1991 - 2 BU 42/91 -                     
Aufgrund einer Zurückverweisung durch BSG-Urteil vom 22.09.1988      
- 2 RU 2/88 - (vgl. HV-INFO 1988, S. 2215-2221) hatte das LSG für    
das Land Nordrhein-Westfalen mit Urteil vom 18.12.1990               
- L 5 U 152/88 - (vgl. HV-INFO 1991, S. 694-701) entschieden, daß    
der Veranlagungsbescheid zum Gefahrtarif (§§ 725 Abs. 1, 730, 734    
RVO) einer BG für eine Parkhausbetriebsgesellschaft und die darauf   
beruhenden Beitragsbescheide rechtmäßig sind.                        
Die Beschwerde der Klägerin gegen die Nichtzulassung der Revision    
im vorgenannten LSG-Urteil hat das BSG mit Beschluß vom 21.08.1991   
- 2 BU 42/91 - als unbegründet zurückgewiesen.                       
 

 

 


